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Damit will ich ihm jedoch keinen Vorwurf machen, noch
ein Mißtrauen gegen ihn ausdrükken.

Schließlich erlaube ich mir noch den Wunsch an ihn,
die Schulbewegung im Kanton Zürich auch noch im
Weiter» bis auf die neueste Zeit in ein Gesammtbild
zu bringen. Er wird dadurch dem Lehrerstaude, dem
ich die Lesung der vier Hefte hiemit angelegentlich
empfehle, einen angenehmen Dienst erweisen.

Sammlung der Gesetze, Reglements, Verordnungen
und Beschlüsse über das zürcherische Voltsschulwesen.

Nebst einem pädagogischen und statistischen

Anhange. Zürich, bei Orell, Füstli und Komp.
1839. (300 S. 8.)

Diese Sammlung, nach Beschluß des Erziehungsraths
vom 17. Nov. 1839 durch Hrn. Direktor Scherr
gemacht, enthält je die Gesetze, Reglemente, Verordnungen
und Beschlüsse bezüglich auf das Volksschulwesen des

Kantons Zürich, nach der Zeitfvlge geordnet. Eine
chronologische Juhaltsauzcige und ein Sachregister
erleichtern das Aufsuchen und Nachschlagen. Der Herausgeber

hat dieser Sammlung zum Nutzen der untern zür-
cherischen Schulbehördcn noch einen wertbvolleu Anhang
beigefügt, enthaltend: Erläuterungen des allgemeinen
Lehrplans und der Lektionspläne, statistische Uebersichten,
welche Letzteren einen ziemlich umfassenden Ueberblikk über
das dortige Schulwesen gewähren. — Für Schulbehörden

und Lehrer ist diese Sammlung um so interessanter,
als sie auch einen Blikk in die stufenweise Entwikklnng
der zürcherischen Schulgcsetzgebung gewäbrt, wie sich

dieselbe im Laufe von acht Jahren gestaltet hat. — Be-
merkenswcrth ist es auch, daß der Erziehungsrath auf
1909 Eremplare unterzeichnete, um sie zu vertheilen:
t Erpl. in jede Schule, 1 an jede Gcmeinds- und Se-
knndarschulpflege, 29 an jede Bezirksschulpflege, 25 an
den Direktor und die Lehrer und in die Bibliothek des

Seminars, 2 in die Bibliothek der Lehrer an den Kau-
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ronal-Lckranstalteu, j an jedes Mitglied des Erzichungs-
raths, I an jede oberste Schnlbehördc der Schweiz,
Zugleich mußte die Herausgabe in der Art geschehen,
daß Jedermann die Sammlung auf dem Wege deö
Buchhandels erbalten kounre. Der Erzichungsrath wußte, was
er that.

Des Hauses Fluch und des Hauses Segen. Ein
Beitrag zur Begründung der öffentlichen Wohlfahrt

und des Gluktes der Familien von I. I.
Glaser. Bern und St. Gallen. Verlag von
Hnber und Komp. (Joh. Körber). 1841.
120 S. 8.

Vorliegende Erzählung hat den Zwekk, in dem Beispiel

zweier Brüder nachzuweisen: wie der Landmann
unter Gottesfurcht und christlichem Wandel durch Fleiß,
Ordnung und verständige Wirthschaft zum häuslichen
Glükk gelange, aber unter Mißachtung Gottes unter
schlechtem Wandel durch Unfleiß, Unordnung und
unverständige Wirthschaft sein und der Seinen Ruin begründe.
Der Stoff ist somit gut gewählt und nicht nur in
sittlicher Hinsicht theils kräftig erhebend, theils kräftig
warnend, sondern auch in Absicht auf Landwirthschaft vielfach

belehrend. Die Haltung des Ganzen zeugt von dem

für Menschenwohl glühenden Gemüthe des Verf. — Die
Darstellung ist blühend, dürfte aber hie und da einfacher
sein. Der Verf. ist sicherlich noch jung und hat sich zu
hüten vor allzu vielem Moralischen chenu man kann auch

hierin des Guten zu viel thun) und vor der Ucberfülle
gemüthlicher Ansprüche; denn man möchte sonst leicht
Pietismus wittern. Wer für das Volk schreibt, muß in
der Wahl des Ausdrukks sehr vorsichtig sein, und daher
den Bildungsstand, den Charakter desselben nie ans dem

Auge verlieren. In dieser Hinsicht möchte ich den Verf.
auf einige Stellen aufmerksam machen. S. 45: „Wenn
Geister höherer Art ztir Bewunderung hinreißen, so

begegnen dem Reisenden bald wieder Individuen, welche
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